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Drittes Kapitel: Die Tchuldverhältlchse.

Scholl in vorhistorische Zeit reicht auch in Rom das Schuld-
Verhältnis, die rechtlich bindende Verpflichtung einer Person
gegenüber einer anderen zu einer bestimmten Leistung. War
ihre ursprüngliche Gestalt vermutlich Bußleistung für eine
widerrechtliche Handlung und spaltete sich anscheinend die
rechtsgeschäftlich begründete Verpflichtung ehedem in die zwei
selbständigen Erscheinungen der Schuld und Haftung, so ent-
wickelte sich doch aus diesen Ansätzen schon sehr bald der ein-
heitliche Begriff des Schuldverhältnisses, das den Schuldner
als solchen haften läßt, die Obligation als

civit5tl3 wra. Doch scheint auch hier das klassische Recht
nicht zu einen: solchen Grade der Abstraktion borgedruugen zu
sein, daß es aus einem einheitlichen Begriffe der Obligation
allgemeine Grundsätze entwickelt und jede diesen gemeinsameil
Merkmalen entsprechende Nechtsfigur mit den Wirkungen der
Obligation ausgestattet hätte. Wie allenthalben waren viel«
mehr auch hier praktische Erwägungen dafür entscheidend, ob,
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wann und inwieweit ein diesen allgemeinen Erfordernissen
entsprechendes Verhältnis rechtlich anerkannt wnrde. Tat-
römische Reckt kannte keinen dogmatischen Begriff der Ob-
ligation, sondern nur historisch gewordene einzelne Obligations-
uerhaltnisse, nicht die Obligation als solche, sonder,' nnr ein-
zelne, bestimmte Obligationen.

Dieser Standpunkt spiegelte sich schon in der Terminologie
wieder. Der einheitliche Begriff der Obligation ist nicht nnr
noch P l a u t n s völlig fremd, der odliFalio nnr einmal juristisch
und da für Verpfandung verwendet. Auch Cicero kennt dw
odli'^atio noch nicht als juristischen Begriff und mit
bezeichnet er zwar nickt mehr bloß die Verpfändung
oliligÄi-fi), sondern anck schon die obligatorische Verpflichtung
(poc.-M5, LL^0lc>, II6XN, verdo, ^N^tioniduZ, liäoin odUFai-Li,
doch nicht als allgemeinen Begriff, sondern bloß im Hinblick
auf bestimmte, einzelne Verhältnisse und stets im Sinn eines

ul'iZ. Selbst Gajus spricht Zwar wiederholt von
?, enthält sich aber noch einer allgemeinen Begriffs-

bestimmung. Immerhin scheint die Theorie seiner Zeit sick
bereits mit dem Problem beschäftigt zu haben. Wenigstens
ist es nickt unwahrscheinlich, daß die zuvor erwähnte Definition
der Iustinianischen Institutionen den: Institutionenwerke deo
F l o r e n t i u u s , eines Antoninischen Juristen entlehnt war.
Dagegen ist die andere, ebenso häufig berufene Begriffs-
bestimmung — odliFaUonum ZudLwntia non in eo
ut »liquid cv7l)U5 nostrum vol 5iiquam Lorvituttz

ut, ÄÜum nodiä odzdrmFat, ad äanclum ali^uiä
vol p^sz^nänin — vielleicht erst das Werk der

ssompilatoren, die damit zum Inhalte der Obligation er-
härten, was für die klassische oder anck erst nachklassische Rechts-
wissenschaft das Wesen der Ictio ausmachte.

Das Gebiet des Prozesses war es ja fast ausschließlich, auf
dem der Gegensatz der Neckte scharf hervortrat. Hier bedeutete
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anscheinend von jeher, wenigstens vorzugsweise,
in p6l5on9m im Gegensatze Zur vinäi^tw, zur actio in
und darum auch häufig das Forderungsrecht schlechtweg. Die
Vorstellung „eines präsenten gegen einen bestimmten Gegner
sich richtenden Perlangendürfens" fehlte zwar nicht ganz. Aber
der Begriff des „Anspruches" war in den Quellen nirgends
formuliert. Er fand niemals theoretische Anerkennung. Er
verschwand stcls hinter der aetio. Nur soweit die actw reiäm',
anerkannte das römische Recht eine „Obligation", eine Herr-
schaft des Gläubigers ^i-ocütor) über den Schuldner (cisbitoi').

3lls Entstehungsgründe solcher persönlicher Herrschaft-
Verhältnisse galten dem klassischen Rechte nur colUi-kewL und
äciict.3. Verträge und unerlaubte Handlungen. Die Drei-
oder Viergliederung scontsgotu», äeücw, varwe cgu^Hluin
ljZurae — Kontrakt, Delikt, Quasikontratt und Quasidelikt) ist
durchwegs erst Interpolationswerk. Selbst die Zweiteilung
darf nicht allzuweit in die Vergangenheit hinaufgerückt werden,
ist wohl auch erst der Rechtswissenschaft der beginnenden
Mserzeit zu danken. Ursprünglich begründete vermutlich nur
die unerlaubte Handlung, das Delikt, Haftung. Erst indem
man allmählich auch in gewissen Fällen des Treubruches ein
Delikt erblickte, sah man unter Umständen im Vertrag einen
zweiten Haftungsgrund. Wo diese deliktische Basis fehlte,
mußte für den Vertrag Haftung besonders übernommen wer-
den. Seitdem regelmäßig der Schuldner selbst die Haftung
übernahm, übertrug sich die Forin des Haftungsgeschäftes auf
den Schuldvertrag selbst (sponsio) und begründete Haftung
für das feierlich gegebene Wort. Schließlich erzwang das
Verkehrsbedürfnis für gewifse, streng umschriebene Tatbe-
stände Anerkennung der einfachen, formlos übernommenen
Verpflichtung. Auf dieser Bahn schritten der Prätor und die
Kaiser fort. Z u einer grundsätzlichen Anerkennung der form-
losen Vereinbarung als solcher ist es jedoch niemals gekommen.
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Zwei Elemente sind es daher vor allem, deren Entwicklung
und Umbildung den Charakter des römischen Schuldrechies
bestimmten, der Begriff der Widerrechtlichkeit und der For-
malismus.

Es finden sich zwar noch Spuren davon, daß im römischen
Rechte wie in allen altertümlichen Rechtsordnungen ehedem
Erfolg und Kausalität allein schon haftbar machten, nicht erst
das Bewußtsein der Widerrechtlichfeit Verantworwng begrün-
dete. Das historische Recht verlangte jedoch grundsätzlich Ver-
schulden des Täters. Diese bewußte Rechtswidrigkeit, nicht
Arglist allein, wurde technisch als äolus bezeichnet. Schon in
republikanischer Zeit verstand man darunter nicht mehr bloß
die Verletzung bestimmter Gesetze oder subjektiver Rechte, son-
dern jedes Verhalten, das den Grundsätzen von Treu und
Glauben im Verkehr widersprach, allmählich sogar ohne Rück-
sicht auf Vorbedachtheit und Berechnung, mit einein
den Gegensatz Zur dona N6e8. den heute sogenannten
^snelalis, während (in spätrepublikanischer und klassischer Zeit)
der Betrug im technischen Sinne zumeist als 0KU8 (et, 6ow5)
bezeichnet wurde. Dieser Sinn wohnte nicht nur bereits der
clausula äoli bei Stipulationen inne, sondern lag namentlich
auch der sogenannten oxeeptio äoli ßsnLi-alis und der actio
cloli zugrunde, die eben darum eine unentbehrliche Ergänzung
des „engherzigen" Kontrakts- und Schadenersatzrechtes bot.

Diese umfassende und schillernde Bedeutung des äolus
macht es verständlich, daß er anscheinend geraume Zeit das
Gebiet der Rechtswidrigkeit allein beherrschte. Noch die
Zwölftafeln kannten als Gegensatz Zum 5«sn5 pruäen^uo
nur den, qui oazu commiLorit. Die culpä war ihnen als be-
sondere Verschuldensform noch fremd. Noch Cicero ver-
wandte ouIpÄ wenigstens gelegentlich im weiteren, den
clolus einschließenden Sinne des Verschuldens überhaupt.
Immerhin nahm culpa in der Iuristensprache schon frühzeitig
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die engere technische Bedeutung der nicht vorsätzlichen, aber
dennoch zurechenbaren, weil fahrlässigen Verursachung au,
zunächst freilich anscheinend bloß die des fahrlässigen Handelns
(kommissive eulpll), nicht auch schon die des fahrlässigen Unter-
lassens, der nexliFenlig, des omisjiven Verschuldens. Nament-
lich bei Stipulationsschulden (auf 6ai>6) ist es während der
ganzen klassischen Zeit dabei geblieben. Überhaupt wies die
culpa im klassischen Recht ein sehr beschränktes Anwendungs-
gebiet auf. Die einfachen und klaren Züge dieser Entwicklung
hat allerdings erst jüngst M i t t c i s von der verwirrenden Ent-
stellung durch die Kompilatoren befreit.

Der gesamte Begriff der cu lM w w trat erst fehr spät auf.
Den beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit war er noch
unbekannt. Das klassische Recht kannte nur Dolus- und T i l i -
genzhaftung. Auch das maßgebende Kriterium, das, vielleicht
auf J u l i a n zurückgehend, zuerst bei A f r i c a n u s auftaucht,,
daß es bei Verfchuldcnshaftung aus Verträgen darauf an»
komme, ob ulriuequo contrakontis coinmoäuin VLi-LLltur oder
uniu8 30ÜU8 commoäum, war nicht das ursprüngliche Ent-
scheidend war vielmehr von Haus aus allem Anscheine nach der
Gegensatz zwischen den infamierenden (a° man6ati. wtslae,
pro 80010. 66P031U oto.) und den nicht infamierenden Klagen.
Die infamierenden machten bloß für Verletzung der dong
liä65, für 60W3 (und lraus) haftbar. Die Kulpahaftung des
Mandatars und Tutors war zu mindest dem vorseverischen
Rechte durchaus fremd. Die anderen Klagen standen unter
der Herrschaft der Diligenz-(cuIpg-)Haftung.

Dieses einfache Prinzip erscheint in manche»: Fällen durch-
brochen durch die sogenannte (iiligentw quam sui3 (rkku^
Iäkib^rs 80I6Y, deren Vernachlässigimg die Neuerell im
Gegensatze zu dem nach einem allgemeinen Maßstabe (bcmi
patris lami1ia8) bemessenen Verschulden (culpa in Äd^aeto)
als cu1/)5 w ooncrsto bezeichnen. Sie.ist in verläßlicher Über«
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lieferung zuerst bei Celsus auf die Tutel angewendet. Von
Zweifelhafter Echtheit ist bereits ihre Anwendung auf die
3ozietät durch Gajus. I n den übrigen Fällen ist sie höchst-
wahrscheinlich oder sicher Interpolationskunst. Gerade die für
das klassische Recht einigermaßen sicheren Anwendungsfällc
sind jedoch nichts anderes als Spielarten des äow5, als Aus-
fluß des Gedankens, daß die Iurückfetzung fremder Angelegen-
heiten gegenüber den eigenen natürlich sei. I m großen und
ganzen läßt sich daher die Verschuidcnshaftung des klassischen
Rechtes auf die beiden einfachen Begriffe des äows und der
'IMßoiitjÄ reduzieren.

Der Formalismus war ein innerer und äußerer. Die Form
war, unabhängig vom Inhalte des Rechtsaktes, für dessen
RechtZwirknng entscheidend. Der in der vorgeschriebenen
Form vorgenommene Rechtsakt wirkte kraft seiner Form, un-
abhängig vom Willen des Handelnden. Darum erzeugte auM
die vom willensunfähigen Kinde mit Vollwort des Tutors ge-
brauchte Necktsformel ein gültiges Rechtsgeschäft. Darum
fanden 6olu5 und metus erst durch das Prätorische Recht Be-
rücksichtigung. Darum waren vielleicht auch Scherz- (jocZmäi
<,9u5a) und Scheingeschäft (Simulation und Mentalreserva-
lion) unanfechtbar, ließ vielleicht auch ein wesentlicher Ge-
schäftsirrtun: (oi-ror) die Gültigkeit des Formalaktes unberührt.
Doch ist darauf aus den Quellen keine zuverlässige Antwort
zu erhalten, der Schluß von der Ignorierung des Zwanges
auf die des Irrtums wohl nicht verläßlich. Mi t dem Schwinden
des Formalismus gewann jedenfalls der Wille die Oberhand
über die Form. Schon V a r r o nahm an, daß die Zum Scherze
geschlossene sponkio unwirksam sei. Ebenso behandelte das
klassische Recht das simulierte Geschäft als ungültig, während
das dahinter (z. V . hinter einem Kaufe) verborgene, wirklich
gewölkte, dissimulierte Geschäft (z. V . Schenkung) gültig war,
wenn es den dafür erforderten Voraussetzungen entsprach.
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Desgleichen machte nun der wesentliche Irrtum, der unbe-
absichtigte Widerspruch zwischen Wille und Erklärung das
Geschäft ungültig, wenn er die Natur des Geschäftes (erroi-
in neFotio), die Person (nri-or m peî ona) oder den Gegen-
stand (si'i'oi' m coi-poi-s) betraf. Nur erschweren das In-
einandergreifen von zivilen, und prätorischem Rechte, der
Mangel einer allgemeinen Norm, die an deren Statt herr-
schende „Buntscheckigst" dcr lesse.? pesfoctas, impelloct»« und
mmu3 qu^m porfoowc sowie die dadurch bedingte, rein in-
dividualisierende Behandlung der einzelnen Nngnltigkeits-
fälle, wie sonst, so auch hier die Entscheidung, welcher Art
diese Ungültigkeil, ob sie (absolute, relative) Nichtigkeit oder
'Anfechtbarkeit war. Die Regel bildete im Zivilrecht zwar die
absolute, unheilbare Nichtigkeit. Hier trat aber vermutlich
bloß Anfechtbarkeit ein.

Die NechtZwirknng knüpfte nicht an den Parteiwillen alö
solchen, sondern nur an den in bestimmter Form erklärten
Willen an. Die römischen Rechtsformen waren wenigstens
von Haus aus „Nealformen", die nicht wie die des deutschen
Rechtes den Rechtsakt bloß mit bildlichen Formen umkleideten,
fondern dessen wesentliche Elemente zur äußeren Erscheinung
brachten. Man denke bloß an die beiden allgemeinsten Ge-
schäftstypen, an die F63w p<?i> ae8 6t libi'Äni und all die in
iui'6 668810. Erst mit der Einführung des gemünzten Geldes
uerlor die Form des Libralaktes ihren realen Charakter. Da-
durch wurde der Formalakt imaginär (nicht Scheingeschäft,
da er sich als Abbild des realen Geschäftes gab, nicht den
Schein eines wirklichen Geschäftes erzeugen wollte). Da-
mit erlangte die Form gewissermaßen gesteigerte Bedeutung,
da nicht bloß der einfache Nealakt ohne die Form wirkungslos
war, sondern umgekehrt der Formalakt auch ohne Begleitung
des Realgeschäftes die beabsichtigte Rechtswirkung hervor-
brachte. Die einfache Zahlung war wirkungslos. Die solutw
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905 sd liki-gm wirkte (als Erlaß) befreiend auch obne
Zahlung. Doch blieb auch hier die Reaktion nicht aus. Ter
Formalismus wurde vornehmlich durch den Einfluß des n,3
F^ntium allmählich abgeschwächt. Schon gegen Ende des
Freistaates wurden gewisse Veränderungen des ursprüng-
lichen Wortlautes der cei-ta ßt, 30iiftmnw verda gestattet.
Es wurde, wenigstens wo es sich nicht um reine Iivilakte
handelte, der Gebrauch fremder Sprachen, namentlich d?5
Griechischen zugelassen u. a. ni. Nur darf man den äußeren
Formalismus nicht als ausschließliche Eigenheit des Zivil«
rechtes, absolute Formlosigkeit nicht als das Kriterium 5cZ
Amtsrechtes ansehen. T ie Formen des Amtsrechtes zeichneten
sich freilich stets durch „größere Biegsamkeit" aus. Aber völlig
verzichtete auch der Prätor nicht darauf. Das Fideikommiß
verlangte bis zur Zeit der Severe eine bestimmte Form der
Erklärung. Die Freilassungserkläruna, der prätorisch-juniani-
schen Freilassung war an bestimmte Formen gebunden. Die
Bestellung des coFniwt', die vielleicht Prätorischen Ursprunges
war, erheischte sogar strenge und starre Formeln.

Verschulden und Formalakt waren die Wurzeln obliga-
torischer Haftung im römischen Recht. Ihnen entspricht in
historischer Zeit die Zweiteilung in Delikts- und .Kontrakts-
haftung.

Der Kreis der Privatdelikte, jener uuerlaubten Handlun-
gen, deren Sühnung dem Verletzten überlassen blieb, erfuhr,
entsprechend der anch das römische Recht immer mehr beherr-
schenden Tendenz, in dem Delikte nicht bloß die Schädigung
des einzelnen, sondern auch die Gefährdung der allgemeinen
Sicherheit, die Störung des öffentlichen Friedens Zu ahnden,
im Laufe der Zeit eher eine Einschränkung zugunsten des
öffentlichen Strafrechtes. Die Privatdelikte des historischen
Rechtes erschöpften sich so ziemlich in der Vierzahl
rapina (bona vi rapta), 6amnum simuria äatum),
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Die vom Prätor besonders konstruierten Delikte,
60W3 und kraus, waren gewissermaßen nur verselbständigte
'Ausschnitte dieser älteren Tatbestände. Ebenso stellen zahl-
reiche andere Eonderdelikte des späteren Rechts nicht so
sebr eine Vermehrung als vielmehr eine Verfeinerung der
bereits gegebenen Tatbestände dar.

Inhalt und Umfang des Tiebstahlbegriffs blieben im
wesentlichen unverändert: qui inviw cwmwo alienaln i-om
controcwt. Nach wie vor umfaßte der Tatbestand die heute
getrennten Delikte des Raubes, des Diebstahls und der Unter-
schlagung. Gegen Ende der Republik ließ es sich die Rechts-
wissenschaft angelegen sein, die Elemente dieses Tatbestandes
gründlicher zu erfassen. Auf diese Weise gelangte sie zu den
dem älteren Rechte fremden Begriffen des lui-wm usus und
po5L<?L5ioni5. Schon B r u t u s und Q. S c ä v o l a scheinen
den unbefugten Gebrauch und Genuß einer fremden Sache
(lui-wm Usus) deni lui-wm l6i gleichgeachtet, wenigstens
Labeo und S a b i n u s bereits die widerrechtliche Besitznahme
auch ohne die Absicht der Eigentumsaneignung (lurwm po5-
8L5Lioiu5), Z. V . die Entwendung des Faustpfandes durch den
Eigentümer, als lui>t.um angesehen zu haben.

Nicht unerhebliche Wandlungen erfuhr die rechtliche Be-
handlung der einzelnen Tatbestände. Das kui>wni nee mani-
ko5tum begründete wie bisher den Anspruch auf Ersatz des
doppelten Wertes (äupwm) des gestohlenen Gutes als Strafe.
Auch der Anspruch auf das triplum wegen lui-wm concep-
wm und oblkwm blieb unverändert. Geldstrafe und zwar
das cjukdrupwm normierte der Prätor dagegen nun auch als
emzige Strafe des lurwm mamlostum und dieselbe Strafe
setzte er auf das lurwm prokibiwm, gegen den, der sich der
Nachforschung IZmcy licioque widersetzte, die mit einigen Modi-
fikationen noch in der Kaiserzeit in Gebrauch gewesen zu sein
scheint. Dazu fügte er endlich eine aetio lurti non
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mit unbekanntem Strafsatze gegen den, der die durck
Nachforschung wnoe licioczus gefundene Sache nicht herausgab.

Die Diebstahlsklage (actio Wi-U) stand jedem zu, der durcn
Den Diebstahl geschädigt war, cuius intoi-ost rsm non sul^ipi,
i0i!i Lalvam ß88o, den: Eigentümer, dem Pfandgläubiger,
dem Nießbraucher und selbst dem (für die Cache verantwort-
lichen) einfachen „Detentor", nicht bloß gegen den Tieb selbst,
sondern auch gegen den, der Zum Diebstahl (ope consiliovo)
Beihilfe geleistet hatte. Sie wirkte infamiereud und war
aktiv, nicht auch Passiv vererblich. Überdies bot nun an Stelle
der roi vinclioÄtio die conäietid lurtiva dem Eigentümer die
Möglichkeit, die Sache selbst oder, wenn sie nicht mehr vor-
banden war, deren Ersatz vom Dieb oder von dessen Erben zu
fordern. An der „Anomalie" des cläro opoltoro dieser cc»n-
s îctio (des Eigentümers) darf man um so weniger Anstoß
nehmen, als die Annahme der technischen Bedeutung von zi-
viler Eigentumsverschaffung für äars nicht haltbar erscheint
und die Regel, daß niemand sein Eigentum kondizieren könne,
nicht ursprünglich sein dürfte.

Einen besonderen Fa l l stellte die vom Prätor normierte
Haftung der nemwo CÄUpoiwL und LwbulÄi-ii für Diebstähle
(und Sachbeschädigungen) ihrer Bediensteten all den von den
Reisenden eingebrachten Sachen dar. Ihr dienten in laclum
konzipierte Klagen auf das ciupwm.

Die Strafverfolgung dcs Diebstahls war grundsätzlich nur pri-
vater Natur; bloß der Erntediebstahl war schon in den Zwölftafcln
niil öffentlicher Strafe bedroht. I m Zusammenhange mit den Isße»
iuäiciai-uin publicorum wurden dann auch andere qualifizierte Fälle
von Diebstahl in das öffentliche Strafrecht einbczogen. Überdies
konnte Diebstahl schon in republikanischer Zeit im Interesse der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch coeroiiio des Beamten
geahndet werden. Aus der polizeilichen Tätigkeit der kaiserlichen Be-
amten entwickelte sich schließlich allgemein eine richterliche. Doch erst
in nachklassifcher Zeit tonnte der Vestohlene überhaupt an Stelle
der privaten actio lurts öffentliche Strafverfolgung veranlassen.



Der Prätor M . Lucullus Licinianus erließ, durch die
infolge der Bürgerkriege inimer mehr um sich greifende Un-
sicherheit veranlaßt (678 9. u. c.), ein Edikt, durch das er gegen
Zachbeschädigung (51 6amnum quiä tacwm e38ß äicswr) oder
-entziehung (sivß cuiuL dong, vi r^pta eZss äieent.ui') durch eine
Vande von Tätern (nommibus armatis coQctjzvs) Rechtsschny
verhieß. Die Klage gewährte dem Verletzten innerhalb eine^
Jahres Anspruch aus das quaäi-upwm, hernach auf da^
?ims,wln des erlittenen Schadens, ilberdies stand ihni —
wenigstens nach der herrschenden Meinung — die rei vm-
äicatio oder conäietio flustiva) hier ebenso zu Gebote wie
neben der a t̂io turti. Erst Iustinian ließ diesen Anspruch in
der Deliktsklage selbst aufgehen. Dagegen schloß die auf
Grund des Ediktes gewährte Klage die Anwendung der aotio
fuiti auf Grund desselben Tatbestandes aus. Das Edikt sah
zwei Fälle vor und gewährte demnach auch anscheinend zwei
klagen, eine, die man 66 äamno vi nominiduL gliuatiL eoac:-
ti5vo claw nennen könnte, die den durch 60W5 und Zusammen-
rottung qualifizierten Tatbestand der lox ^.yuilw voraussetzte
und dem ursprünglichen (Peregrinen —?) Edikte des L u -
cullus vielleicht allein vorschwebte, sowie die äctio vi dono-
rum raptorum, die den als Raub qualifizierten Diebstahl im
Auge hatte, darum gleich der Diebstahlsklage infamierte und,
seit mit der Kaiserherrschaft geordnete Verhältnisse wieder-
gekehrt waren, die andere an.praktischer Bedeutung weit
überragte und darum in den theoretischen Erörterungen der
Juristen fast völlig verdrängte. Mit dem Privaten Ansprüche
konkurrierte seit der lox lulia 60 vi die kriminelle Strafe.

Das äairmum jmui-ig äatum, die widerrechtliche Sach-
beschädigung war und blieb durch die lox .̂czuilm geregelt.
Die Rechtswissenschaft und, ihr folgend, der Prätor erweiterten
nur den Tatbestand, indem sie einerseits nicht mehr streng an
dein engen Kausalzusammenhänge des Gesetzes (
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festhielten, andererseits den Anspruch
nicht mehr auf den Eigentümer beschränkten. Das Verschul-
den mußte zwar nach wie vor ein positives (lac^s) sein. Aber
die Silage wurde MiMer aci sxemplum Isßis ^quiliIS als

in lgctum gewährt, wenn dem Schuldner zwar nicht ein
aber doch ein causam moi-U» psgeätarc! Zur Last

siel, und so überhaupt, wenn die Sachbeschädigung auch nicht
unmittelbar zugefügt war. I n persönlicher Beziehung fand
eine Ausdehnung der aktiven und passiven Eachlegitimatwn
teils wiederum durch conceptio in lacwm, teils durch filtizische
Formeln zugunsten des bonas liciei p0586580i>, des Pfand-
gläubigers, des Nießbrauchers, des Gebrauchsberechtigten,
nicht auch zugunsten des persönlichen Gläubigers, der auf die
ÄcUo iioli beschränkt war, dagegen auch zugunsten Fremder
und gegen Fremde statt. Doch sind die Quellen, die die Aus-
dehnung der Aktivlegitimation bezeugen, zum Teil nicht frei
vom Verdacht der Interpolation. Vielleicht geben sie nur den
nachklassischen oder gar erst den justinianischen Rechtszustand
wieder.

Immerhin nahm die â tic» ie^iä ^ui1i»6 schon im klassi-
schen Rechte nahezu den Charakter einer allgemeinen Scha-
denersatzklage an. Sie versagte nur dort, wo ieder Anklang
an ihre ursprünglichen Voraussetzungen fehlte. Hier halfeil
wenigstens zum Teile Sonderklagen des Prätors ab wie die
äctio 66 Lßrvo corrupto auf das äupwm gegen den Verführer,
die Klagen wegen Mißbrauchs der „Amtsgewalt" («i Wäox
1it6M 8U5IN laoit; 31 M6N80r talLum M0<ium (iixorit), die
Ansprüche wegen Verletzung religiöser Interessen (äolio äe
Lßpulcro viowto). Aus verwandten Erwägungen gewährte
der Piätor eine actio in lactuin auf das äupwm des an einem
Sklaven oder an einer (anderen) Sache, eine äctio in bonum
st. aequum conesM wegen des am eigenen Leibe erlittenen
Schadens gegen den Wohnungsiuhaber, aus dessen Wohnung
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etluas herabgeworfen oder gegossen worden war (sttusa ot
öeioctg), sowie eine Popularklage auf eine fixe Buße, wenn
ein Freier dadurch getötet oder wenn etwas in gemeingefähr-
licher Weise über die öffentliche Straße gestellt oder gehängt
spoßlta et 8U8P6N5Ä) war. Auffallend an diesen Tatbeständen
war die Haftung des Wohnungsinhabers als solchen ohne
Rücksicht auf ein ihn: unmittelbar zur Last fallendes Ver-
schulden. Das war vielleicht einer der Gründe, warum sie
Ius t in ian mit der Haftung des „ungetreuen" Richters
(51 iucwx litem suam laoit) und mit der des Unternehmers
(nautas eto.) zu der Gruppe der Quasidelikte vereinigte. M i t
demselben Rechte hätte er aber noch andere Fälle hierher
stellen können, wie etwa die aus dem eäictum cie lsris ent-
springende Haftung des „Tierhalters", der in der Nähe eines
öffentlichen Ortes wilde oder gefährliche Tiere hielt.

Die breiteste Basis für den Schutz gegen deliktischen An-
griff gewahrte in: klassischen Rechte die actio
Galt zwar von jeher als mwrw im weitesten Sinne oinns
lwn iuro m , so umfaßte der Begriff im Zwölftafelrccht doch
nur gewifse, erschöpfend aufgezählte Angriffe auf die Person.
Diese Tatbestände waren teils zu eng, teils mit Strafen be-
droht, die fortgeschrittenen sozialen Anschauungen wider-
sprachen. Darum griff der Prätor in beiden Richtungen ein.
Er übernahm nicht bloß die alten Tatbestände in sein Edikt,
sondern fügte eine Reihe neuer (convicwm, das Schmäh-
gedicht, »ttkmpwtÄ pu6icitig, contumsiig, intamaiKli causa
laowm) hinzu, die namentlich auch die bloß wörtliche Beleidi-
gung trafen und aus deren Zusammenhalt die Theorie all-
mählich den Grundsatz erschloß, daß jeder physische oder mo-
ralische Angriff auf die Persönlichkeit, jede absichtliche Nichtach-
tung der Persönlichkeit (änimus Wwrianöi) den Tatbestand der
imuria begründe. Damit wurden auch „Iagdrecht" und
„Autorrecht" in gewissen: Sinn eines Rechtsschutzes teilhaftig.
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An Stelle des festen Strafsatzes der Zwölftafeln setzte der
Prätor, und zwar vermutlich zunächst der Fremdenprätor,
durch die griechische 6 / ^ at'xia? angeregt, jedenfalls vor der
lsx (^lnslia S u l l a s das Ermessen des Richters (actio iniuri-
l̂ rum Ä68tim2t<)ri2). Die in bonum, st aßczuum konzipierte
Klage war infamierend und beiderseits unvererblich. Sie
erlosch nach Ablauf eines annug utilis.

Durch die lex (̂ ornsiig, 6s iniui-iis wurden Körververletzung
, V6rd6i>9i>6) und Hausfriedensbruch svi 60MUN1 in-

zu öffentlichen Delikten gemacht, der aotio imuriarum
entzogen und wahrscheinlich einer quÄsstio porpewa zuge-
wiesen. Auf dieser Bahn schritt das Kaiserrecht weiter. Ein
allgemeines Wahlrecht zwischen Injurienklage und öffentlicher
Bestrafung des Täters scheint jedoch erst in feverischer Zeit
anerkannt worden zu sein.

Fast um dieselbe Zeit (kurz vor 683, 675?, 676? a. u. c.)
und vermutlich unter dem Drucke derselben Verhältnisse, die
L u c u l l u s zu seinem Edikte veranlaßten, gewährte ein Prätor
Octavius eine actio in lactuin (quod mstuä causa; tosmulH
Ootaviana) innerhalb eines Zmnus utilis auf das quaäruplum,
dann auf das 8impwm, dem, der durch Gewalt oder Drohung
(viL IN6W3V6 oauLä) zur Herausgabe einer Sache, später über-
haupt zu einer ihm nachträglichen Rechtshandlung gezwungen
worden war (coactus volui ättamon volui), während man bis
dahin anscheinend die Straffolgen der verbrecherischen Hand-
lung und die durch die Mitwirkung öffentlicher Organe oder
von Zeugen gegebene Kontrolle des Zivilgeschäftes als hin-
länglichen Schutz angesehen hatte. Die Klage war actio
arditi-gria, bot also dem Belangten Gelegenheit, sich durch
Restitution des widerrechtlichen Vorteiles den Straffolgen
zu entziehen. Sie richtete sich gegen den Urheber des motu8,
mochte er auch an dem angefochtenen Gefchäfte selbst nicht be-
eiligt sein, später auch gegen jeden Dritten, der daraus Nutzen
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gezogen hatte (sogenannte act^o in rsm Lnipta). Ebenso ge-
n'ährte der Prätor zur Verteidigung gegen die Klage aus dem
rechtswidrigen Geschäft eine oxceptio (mstus) und allenfalls
in jnw^i-uin lszMutio, beides zwar anscheinend nicht viel
später — schon Cicero kennt die ryzUwtio, wenigstens bereits
^abeo auch die sxcsptio —, aber, wie man heute wohl mit
Grund annimmt, doch erst im Anschluß an die »ctio.

Zweck und Erfolg aller drei Rechtsmittel war im wesentlichen
die Entträftung des erzwungenen Zivilgeschäftes. Darum verlor
»ich auch ihr delittischer Charakter immer mehr und mehr, Er er-
hielt sich zwar insofern, als die Klage auch als Noxalklage auftreten
konnte, als sie nach Ablauf eines Jahres auf das simplum reduziert
wurde und als sie passiv unvererblich oder (in der Kaiseizeit) wenig'
stens doch nur nach Maßgabe der Bereicherung vererblich war. Im
Gegensatze zur acUo lurti oder le^is ̂ quiliao wirkte dagegen hier bei
einer Mehrheit von Schuldigen die Leistung des einen auch für die
übrigen befreiend.

Al l das galt mutaUä mutanäis auch für den äowz (malu:;).
Zu einem selbständigen Delikte wurde die betrügerische Ver-
leitung zu einer Rechtshandlung wahrscheinlich durch den
Prätor A q u i l i u s G a l l u s (688 a. u. c.) gemacht. Auch hier
folgte der actio in lacwm (äs clolc»), der arbiträren, nach Ab-
lauf eines Jahres durch eine aotio in tacwm auf die Bereiche-
rung erfetzten Annalklage, die jedoch von vornherein auf das

win beschränkt, nur in pei^onam, gegen den Urheber des
zuständig war und bloß subsidiär, mangels jedes anderen

Rechtsmittels, causa coFniw Platz griff, noch vor Labeo die
tio, anscheinend erst in Hadr ians Tagen die in inte-
l65tiwtio. Auch die aotio 6oli nahm immer mehr auf

Kosten ihres deliktifchen Charakters die Bedeutung eines
Anfechtungsmittels gegenüber dem erlisteten Zivilgefchäft an.
Andererseits gewann sie dank dem bereits geschilderten Be-
deutungswechsel des 6o!u8 stetig an praktischer Bedeutung als
allgemeine Schadenersatzklage.

Ein deliktischer Tatbestand eigener Art ergab sich endlich
2*


